
Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 102 (2015)

Heft: 7-8: Wallis = Valais

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Recht

Keine Seeschüttungen
für Wohnbauten

Das Urteil des Bundes-

gerichts im Fall Nuolen

Seit bald 100 Jahren wird am Zürcher
Obersee bei Nuolen Kies abgebaut.
Dabei sind aufehemaligem Riedland
zwei Seebuchten entstanden, in deren

einer ein Kiesverladehafen errichtet
worden ist. Mit der absehbaren

Stilliegung der Anlagen sollten nun
mit grossräumigen Aufschüttungen
Wohnbauten auf einer neuen Ufer-
länge von rund 700 m ermöglicht
werden. Dafür gab es einen Teilzo-
nenplan von 2000 und 2005, und im
Jahr 2011 erfolgte die rechtskräftige
Genehmigung des zugehörigen Ge-

staltungsplans ./Vmo/ot See durch den

Schwyzer Regierungsrat. Das Bundes-

gericht hat dem Projekt jedoch einen

Riegel geschoben (Urteil vom
30. März 2015, Afeo/e«). Auch wenn
die Problemstellung sehr fallspezifisch
ist, enthält das Urteil wichtige Aussa-

gen zum Planen und Bauen an Ge-
wässerufern. Interessant ist es zudem

in prozessualer Hinsicht.

Umfassender Schutz
des Gewässerraums
Das Bundesgericht hat bei der

Überprüfung einer Baubewilligung
für ein Testufer das im Jahr 2011 neu
geordnete Gewässerrecht angewandt
(vgl. D. Bachmann, GVMzz&rmvz«?«,

wbw 3-2012) und die Veränderun-

gen der Uferlandschaft an den Buch-

ten als unzulässig beurteilt, weil sie

eine eigenständige und umfassende,

bislang nicht geplante Revitalisie-

rung des Seegebiets verunmöglichen,
und weil die Wohnbauten in den
Gewässerraum greifen würden. Zu
diesem Schluss gelangt das Gericht,
nachdem es zunächst feststellt, dass

die beiden Seebuchten, obwohl
durch Ausbaggerung entstanden,
dem Zürichsee zuzurechnen sind,
dessen Uferlinie sich ins frühere Land-
innere verschoben hat. Die Auffas-

sung der Grundeigentümerin, es

handle sich nicht um Seegebiet, son-
dern um eine Industriebrache, die
nach Abschluss der Ausbeutung wie-
der aufgeschüttet werden könne, hat
das Gericht verworfen: Massgebend
für die Bestimmung des Seegebiets,
das unter die Revitalisierungsbestim-

mungen fällt, sind die gegenwärtigen

Uferlinien, ungeachtet dessen, ob sie

künstlich geschaffen worden oder
natürlich entstanden sind. Lediglich
bei vollkommen künstlich geschaffe-

nen Seen (zum Beispiel Speicher-
seen) kann ausnahmsweise von der
Festlegung eines Gewässerraums ab-

gesehen werden.
Anders als nach bisherigem

Recht reicht es nicht, wenn mit Neu-
gestaltungen eine Aufwertung des

Vorzustandes erreicht wird. Verlangt
wird vielmehr eine umfassende Revi-

talisierung. Nicht helfen konnte der
Bauherrschaft auch der Umstand,
dass die Gewässerrechtsrevision die

Bestimmungen über die Zulässigkeit
von Schüttungen in Seen nicht be-

rührt hat: Auch nach bisherigem
Recht sind solche Schüttungen nur
in Ausnahmefällen und unter stren-

gen Bedingungen möglich. Unzuläs-

sig sind etwa Schüttungen auf See-

grund zur Entsorgung von Aushub,
generell unzulässig sind insbeson-
dere Schüttungen für Wohnüber-
bauungen, denn solche können
immer auf dem Festland errichtet
werden, sind also im Seegebiet nie
standortgebunden.

Prozessual ist am Entscheid be-

merkenswert, wie das Bundesgericht
in der Beurteilung eines auf einem
rechtskräftigen Gestaltungsplan beru-
henden Testuferprojekts dazu gelangt,
das revidierte Gewässerrecht anzu-
wenden, das seit Anfang Juni 2011,
also vor der Mitte Juni 2011 erfolgten
Genehmigung des Gestaltungsplanes
Afoö/i?« in Kraft getreten war.

Überprüfung eines rechts-
kräftigen Gestaltungsplans
Im Teilzonenplan war eine Ge-

staltungsplanpflicht statuiert. Der
Gestaltungsplan selbst enthielt den

Vorbehalt, dass die definitive Gestal-

tung der Uferböschung mit der An-
läge von Testufern ermittelt werde.
Immerhin stand aber bereits mit
dem Gestaltungsplan fest, dass unter
Verlust von 8 500 nV Seefläche (je-
weils rund) 32 000 nü Erdreich abge-

tragen und 130 000 nV bis zu einer
Mächtigkeit von 8 m aufgeschüttet
würden und so auf über 50000 m^

insgesamt 21 Baufelder entstehen
sollten. Bei der Überprüfung dieses

Gestaltungsplans hätte der Regie-

rungsrat das neue Gewässerrecht an-
wenden — und ihm mit den jetzt
bekannten Erwägungen des Bundes-

gerichts die Genehmigung verwei-

gern müssen. Das hat er nicht getan,
und der Genehmigungsbeschluss ist

mit diesem Mangel rechtskräftig ge-
worden. Gleichwohl konnten die
Beschwerdeführenden in einem
Rechtsmittelverfahren gegen die
nachgeschaltete Bewilligung eines

Testuferprojektes (das für sich ge-
nommen zu Recht bewilligt worden
wäre) schon vor Verwaltungsgericht
und dann vor Bundesgericht mit Er-
folg die Verletzung des Gewässer-
rechts durch den Gestaltungsplan
geltend machen. Das brachte die

Baubewilligung für das Testufer und
faktisch das gesamte Projekt AI«o/e«
S<?e zu Fall.

Obwohl die Beschwerdeführen-
den seinerzeit den Gestaltungsplan
nicht angefochten hatten, sind die
Gerichte auf ihre Rechtsmittel gegen
das Testuferprojekt eingetreten: Der
Regierungsrat hatte ihnen, auch
nach ausdrücklichem Verlangen,
den Gestaltungsplan-Genehmi-
gungsbeschluss nicht zugestellt und
ihnen damit den Rechtsweg ver-
wehrt. Aus früheren Zeitungsinter-
views ist bekannt, dass der Regie-

rungsrat der erklärten Auffassung
war, es könne die Rechtmässigkeit
des Gestaltungsplans mit der An-
fechtung der späteren Bewilligungen
in Frage gestellt werden. Dies ist in-
dessen im Grundsatz unzutreffend:
Nur in Ausnahmefällen, in denen
die Tragweite von planerischen Fest-

legungen im Zeitpunkt ihres Erlasses

noch nicht erkennbar waren oder

wenn sich die tatsächlichen oder
rechtlichen Verhältnisse wesentlich
geändert haben, können Planungser-
lasse in nachfolgenden Bewilligungs-
verfahren überprüft werden. Tat-
sächlich schadete den Beschwerde-
führern die unterlassene Anfechtung
des Gestaltungsplanes (nur) deswe-

gen nicht, weil ihnen dies nach un-
terlassener Zustellung des Genehmi-
gungsentscheides nicht vorgeworfen
werden konnte.

Allerdings musste das Bundes-

gericht darüber hinaus auch darauf
erkennen, dass die Voraussetzungen
für eine nachträgliche Überprüfung
des zwar rechtskräftigen Gestal-
tungsplans erfüllt sind: Es folgte sei-

ner schon früher erklärten Feststel-

lung, dass die Anwendung der neuen

Gewässerraumbestimmungen, die
mit der Revitalisierungsplanung ko-
ordiniert umzusetzen sind, von
wichtigem öffentlichen Interesse
sind, die den privaten Anspruch auf
Planbeständigkeit und Vertrauens-
schütz überwiegen.
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